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Teil I Begründung 

1 PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSZIEL 

Der derzeitige Bebauungsplan Nr. 177 sieht auf der Fläche ein eingeschränktes Industriegebiet 
vor, die Erschließung der Fläche erfolgt ¿ber die StraÇe ĂZum ¥lhafenñ und der Ausgleich ist 
auf dem Gebiet selbst festgesetzt. 

Bei der Stadt Wilhelmshaven häufen sich hingegen Anfragen nach Gewerbeflächen mit kleine-
ren Grundstückszuschnitten. Hierbei handelt es sich sowohl um Betriebe ohne Expansionsmög-
lichkeit aus der Stadt Wilhelmshaven, als auch um potentielle Neuansiedlungen, die sich gerne 
im Bereich des Bebauungsplans Nr. 177 niederlassen würden. 

Damit die Erschließung des Gebiets gesichert und die Ansiedlung derartiger Gewerbebetriebe 
ermöglicht werden kann, bedarf der Bebauungsplan Nr. 177 einer Änderung. Hierbei sind u.a. 
die derzeit gültigen flächenbezogenen Schallleistungspegel (FSP) anzupassen. Zudem sollten 
Kompensationsmaßnahmen auch außerhalb des aktuellen Geltungsbereichs erfolgen, um eine 
effizientere Flächennutzung zu ermöglichen. 

Daneben gilt es, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ĂNºrdliche Gleisanbindung 
des Inneren Hafens von Wilhelmshavenñ entstehende Trasse einzuarbeiten, die in diesem Be-
reich weitere Flächennutzungen ermöglicht. 

Der Rat der Stadt Wilhelmshaven hat daher in seiner Sitzung am 16.04.2008 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 177, 2. Änderung - Heppenser Groden Mitte - beschlossen. Hierbei 
hat sich die Stadt Wilhelmshaven, neben  

 der Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-
tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und einer dem Wohl der Allgemeinheit 
dienenden sozialgerechten Bodennutzung,  

 der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie dem Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz,  

folgende Ziele gesetzt: 

 Beordnung von Flächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung gem. §1 (3) BauGB 

 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Gewerbebetriebe  

 Anpassung der FSP-Werte (Festsetzung immissionswirksamer flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel (IFSP)) 

 Integration der neuen Nordgleistrasse 

 

2 DAS PLANGEBIET  

2.1 LAGE, GRÖSSE UND ABGRENZUNG DES PLANGEBIETES 

Der ca. 14,5 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 177, 2. Änderung  
- Heppenser Groden Mitte - umfasst das Gebiet zwischen der ZKA Wilhelmshaven im Norden, 
dem Friesendamm im Westen, sowie den Flächen der Bundeswehr im Süden. Im Osten grenzt 
die in der Aufstellung befindliche 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 177 an das Plangebiet. 

 

2.2 STÄDTEBAULICHE SITUATION UND DERZEITIGE NUTZUNGEN 

Das Plangebiet stellt eine kleine Teilfläche des 640,5 ha umfassenden Heppenser Grodens dar, 
der bereits 1938 eingedeicht wurde. Der Heppenser Groden selbst erstreckt sich von der Maa-
de im Norden bis zum Nordhafen im Süden sowie vom Friesendamm im Westen bis zur Jade 
im Osten. 
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Eine Nutzung des Heppenser Grodens erfolgt aktuell in den umliegenden Teilbereichen. Neben 
der ZKA und dem Marinestützpunkt befindet sich das Tanklager der NWO in der Nachbarschaft. 
Westlich des Friesendamms schließen sich in Heppens die B-Pläne 62 und 63 mit Allgemeinen 
Wohngebieten an. Nicht industriell-gewerblich genutzte Flächen des Heppenser Grodens wer-
den landwirtschaftlich genutzt, so auch im Plangebiet. 

Innerhalb der StraÇe ĂZum ¥lhafenñ, die die Haupterschließung des Gebiets übernimmt, verlau-
fen unterirdisch: 

 20-kV-Kabel sowie Steuerkabel der GEW zur ZKA,  

 Steuerkabel der GEW zum Schlachthof, 

 Kabel für die Straßenbeleuchtung, 

 eine Gasleitung (DN 100) und eine Wasserleitung (DN 150), die in die StraÇe ĂZum Maade-
sielñ abknicken. 

Parallel zur StraÇe ĂZum ¥lhafenñ durchläuft eine Druckrohrleitung das Gelände im nördlichen 
Bereich, die als Leitungsrecht im Bebauungsplan Nr. 177 festgesetzt ist. Die StraÇe ĂZum ¥lha-
fenñ m¿ndet im Friesendamm. An diesem verlaufen nebeneinander unterirdisch: 

 eine Gasleitung (Deponie) 150 PE, 

 20-kV-Kabel sowie Steuerkabel der GEW 

 

2.3 KARTENMATERIAL 

Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 177, 2. Änderung ï Heppenser Groden Mitte - 
wurde unter Verwendung des vom Katasteramt Wilhelmshaven zur Verfügung gestellten Kar-
tenmaterials im Maßstab 1:1.000 erstellt. 

 

2.4 PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 177, 2. Änderung ist ein Teilbereich des Be-
bauungsplans Nr. 177. Dort bereits festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind zu über-
nehmen. Gleiches gilt für Grünflächen und die dazugehörigen Schutzabstände. 

In der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes befindet sich der Bebauungsplan 119 - Fest-
setzung von Versorgungsflächen (Zentralkläranlage), und der Bebauungsplan 119 A - Sonder-
gebiet Schlachthof. Beide treffen Aussagen zu Geruchsemission und Bebauungsplan 119 A zu-
dem Aussagen zu Lärmemissionen. 

Darüber hinaus gibt es den Bebauungsplan Nr. 177 mit einem Aufstellungsbeschluss für die 1. 
Änderung (Industriegebietsfestsetzungen) sowie das Planfeststellungverfahren ĂNordgleistras-
señ zur Anbindung des Nordhafens an das nationale Schienennetz. 

 

2.4.1 RAUMORDNUNG 

Gemäß § 1 (4) BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

In der Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) in 
der Neubekanntmachung vom 8.5.2008 (Nds. GVBl. S. 132) befindet sich der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans im südlichen Randbereich verschiedener Vorranggebiete. Hierzu gehören:  

 ĂVorranggebiet für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagenñ (2.1, unter 09)  

In den Vorranggebieten für hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen sind nur solche raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen zulässig, die mit der Ansiedlung hafenorientierter 
Wirtschaftsbetriebe vereinbar sind. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Flächennut-
zungsplan 1973  

 ĂVorranggebiete Güterverkehrszentrenñ (4.1.1, unter 03) 

Die Standortvoraussetzungen für eine zukunftsorientierte Güterverkehrsabwicklung sind zu 
optimieren. Einer Überlastung der Straßenverkehrsinfrastruktur und den damit verbundenen 
negativen Auswirkungen für Mobilität und Umwelt soll entgegengewirkt werden. Zur Stärkung 
der logistischen Potenziale Niedersachsens sollen Logistikregionen entwickelt und deren lo-
gistische Knoten gestärkt werden. 

 ĂVorranggebiet f¿r Seehafenñ (4.1.4, unter 02) 

Hiernach ist in Wilhelmshaven ein Tiefwasserhafen zu bauen. Nach 4.1.4, unter 03 sind zur 
Ansiedlung von hafenorientierten Wirtschaftsbetrieben außerdem die erforderlichen Stand-
ortpotenziale zu sichern und in bedarfsgerechtem Umfang Flächen bereitzustellen und bau-
leitplanerisch zu sichern. 

 ĂVorranggebiete GroÇkraftwerkñ (4.2, unter 03) 

 

2.4.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Wilhelmsha-
ven von 1973 wird das Plangebiet überwiegend 
als gewerbliche Baufläche mit der Zweckbe-
stimmung Industriegebiet mit einer Baumassen-
zahl = 9,0 dargestellt. Der Flächennutzungsplan 
stellt außerdem für das Plangebiet folgende wei-
tere Nutzungen dar: 

 StraÇe ĂZum ¥lhafenñ als Hauptverkehrsstra-
ße (Einmündung Friesendamm) 

 Nordgleis als Bahnanlage 

 Grünflächen (bepflanzte Schutzzone) in den 
nördlichen und südlichen Randbereichen 

 Hauptversorgungsleitungen (Druckrohrlei-
tung) 

 Hauptwanderweg. 

Da ein Gewerbegebiet festgesetzt werden soll, 
wurde von der Regierungsvertretung Oldenburg 
eine Stellungnahme erbeten, ob die 2. Änderung 
aus den Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes als entwickelt angesehen werden kann. Die-
se geht davon aus, dass der durch das Entwick-
lungsgebot eröffnete Rahmen im vorliegenden 
Fall eingehalten wird, da die ausgewiesene Nut-
zung im  nderungsplan der im Flªchennutzungsplan dargestellten Nutzung Ăartverwandtñ ist 
und sich die Abweichung - auch im Hinblick auf die derzeitigen Festsetzungen - räumlich und 
sachlich als Übergang von der allgemeinen in die konkretere Planungsstufe rechtfertigen lässt. 

Konkretisiert wird dies damit, dass das vorgesehene Änderungsgebiet nur gut 1/5 in der äu-
ßersten, westlichen Fläche des ursprünglichen Bebauungsplangeltungsbereiches Nr. 177 be-
ansprucht und sich auf Grund seiner Randlage innerhalb des Bebauungsplanes als auch im 
Gesamtzusammenhang der Grodenflächen eher als untergeordnete Teilfläche darstellt. Zudem 
grenzen nördlich und südlich keine ausschließlich industriellen Nutzungen an, sodass sich der 
Industriecharakter dieser Fläche nicht zwangsläufig erschließen muss. Außerdem hat der zu-
grundeliegende Bebauungsplan Nr. 177 bereits im Hinblick auf die Nähe zu störanfälligen Nut-
zungen eine entsprechende Abstufung der Emissionsgrenzwerte festgesetzt, mit der Folge, 
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dass im westlichen Bauflächenabschnitt des Gewerbegebiets flächenbezogene Schallleis-
tungspegel mit Tag- und Nachtwerten ausgewiesen wurden. 

Es wird aber von der Regierungsvertretung vorausgesetzt, dass die vorhandene Industriege-
bietsausweisung nicht in ihrer Entwicklung eingeschränkt oder unterlaufen wird und, dass Ziel 
und Zweck der Änderungsplanung in das bestehende industrielle Nutzungskonzept integriert 
werden können. Darüber hinaus darf die Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes bzw. 
des engeren Bereiches des vorhandenen Bebauungsplanes nicht mehr maßgeblich angetastet 
werden. Ist dies der Fall, bestehen gegen die vorgesehen 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 177 ohne parallele Änderung des Flächennutzungsplanes keine Bedenken. 

 

2.4.3 DENKMALSCHUTZ 

Gemäß § 1 (6) Nr. 5 BauGB sind in der Bauleitplanung die Belange des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege zu prüfen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 177, 2. Änderung 
sind, mit Ausnahme des Neuengrodendeichs, einem historischen Deichzug, der das Gebiet 
nach Westen begrenzt, keine archäologischen Bodendenkmale bekannt. 

Nachrichtlich wird auf die Meldepflicht ur- und frühgeschichtlicher Bodenfunde hingewiesen. 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bo-
denverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht wer-
den, sind diese gemäß § 14 Abs.1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig 
und müssen der Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denk-
malpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 799-
2120 unverzüglich gemeldet werden. 

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werkta-
gen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 

2.4.4 LANDSCHAFTSSCHUTZ 

Für den Heppenser Groden liegen folgende naturschutzfachlichen Bestandserhebungen und -
bewertungen vor (siehe Tabelle 1): 

Tabelle 1: Zusammenstellung vorhandener Unterlagen für den Bereich d. Heppenser Grodens 

Titel Jahr Gebiet 

Nds. Hafenamt Wilhelmshaven: Beschreibung und Bewertung der vorhan-
denen Biotoptypen und -strukturen (Bearb.: Thalen Consultung; Anm.: auf-
grund des Alters der Daten nur der Vollständigkeit halber) 

1992 

im Bereich der 
geplanten Gleis-
anschlusstrasse 
Nordhafen 

Büro für Landschaftsplanung v.d. Mühlen: Landschaftsrahmenp-
lan/Landschaftsplan Stadt WHV 

1999 
gesamtes Stadt-
gebiet 

PLENUM: Biotoptypenkartierung zum Kompensationsflächen-Konzept. Kar-
tierung im Auftrag des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung der 
Stadt WHV. 

1999 
Flächen am 
Friesendamm 

Bürogemeinschaft Landschaftsplanung: Kartierung der besonders geschütz-
ten Biotope nach §28a und §28b NNatG in WHV 

2003 
gesamtes Stadt-
gebiet 

Bürogemeinschaft Landschaftsplanung: Brutvogelkartierung (Anm.: incl. 
Teilflächen des B-Plan-Gebietes 203) 

2006 

Im Bereich der 
geplante Nord-
gleistrasse 

Bürogemeinschaft Landschaftsplanung: Ergänzende Brutvogel- und Biotop-
typenkartierung (Anm.: incl. Teilflächen des B-Plan-Gebietes 203) 

2007 

Bürogemeinschaft Landschaftsplanung: Kartierung der Biotoptypen, Brutvö-
gel und Amphibien (Anm.: bzgl. der Biotoptypen incl. Teilflächen des B-
Plan-Gebietes 203) 
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Biotoptypenkartierung zum 

Kompensationsflächen-Konzept 

Für die Stadt Wilhelmshaven liegt ein Landschaftsrahmenplan / Landschaftsplan mit Stand 
1999 vor. Im Bereich der Landschaftseinheit ĂHeppenser Grodenñ - das Schutzgut ĂVielfalt, Ei-
genart und Schºnheitñ betreffend - handelt es sich um einen Bereich mit mittlerer Bedeutung. 
Die StraÇe ĂZum ¥lhafenñ und der Wanderweg im S¿den des Geltungsbereichs sind Biotopver-
bundachsen mit östlich des Geltungsbereichs gelegenen, bekannten Amphibienwegen. 

Als Zielkonzept ist für den Geltungsbereich die Sicherung bzw. Entwicklung eines strukturrei-
chen Biotopverbundsystems vorgesehen. Dabei sollen zum Einen Grünflächen und Grünver-
bindungen am Friesendamm, an der StraÇe ĂZum ¥lhafenñ und im Süden des Geltungsbereichs 
erhalten werden und zum Anderen ein Auf- bzw. Ausbau der Grünverbindungen erfolgen. 

In der von PLENUM erarbeiteten Biotopty-
penkartierung zum Kompensationsflächen-
Konzept (Ausschnitt s. rechts) wird ein Teil 
der am Friesendamm gelegenen Fläche als 
GMF bezeichnet. Es handelt sich hierbei um 
mesophiles Grünland mäßig feuchter Stan-
dorte, also um artenreiche Wiesen/Weiden 
auf mäßig grund- oder staufeuchten, auch 
kurzzeitig überfluteten Böden. Die Fläche 
eignet sich somit hervorragend für die im 
Landschaftsrahmenplan / Landschaftsplan 
geforderte Grünverbindung. 

Besonders geschützte Biotope nach §28a 
und §28b NNatG, die im Jahr 2003 für das 
gesamte Stadtgebiet kartiert wurden, sind im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht 
anzutreffen. 

Im Rahmen von Eingriffsbilanzierungen werden fachlich geeignete Kompensationsflächen 
nachgewiesen (siehe Kapitel 4 und Umweltbericht, Kapitel 2.3.9). 

 

Im Umweltbericht werden die Umweltauswirkungen der geplanten Vorhaben schutzgutbezogen 
beschrieben und bewertet. Der voraussichtlich erforderliche Untersuchungsumfang für jedes 
Schutzgut wird anhand folgender Punkte beschrieben: 

ī Wirkfaktoren 

ī Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (UG) 

ī Untersuchungsparameter 

ī Daten / Untersuchungs- und Bewertungsmethoden. 

 

In Tabelle 2 sind die nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich für den Umweltbericht er-
forderlichen Gutachten und Erhebungen aufgeführt. 

 
Tabelle 2: Für den Umweltbericht erforderliche Gutachten 

Machbarkeitsstudien / Fachgutachten erforderlich zur Abschätzung der 
Biotoptypen Auswirkungen der Überbauung auf das 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Lärmimmissionen / Lärmschutz: 
Schalltechnische Machbarkeitsstudie für die 
Entwicklung des Heppenser Grodens, Schall-
technische Verträglichkeitsuntersuchungen 

Auswirkungen auf Schutzgüter Mensch 
und Tiere 


